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OÖ Landarbeiterkammer
Scharitzerstraße 9 | 4020 Linz 

T | 0732 65 63 81
M | office@lak-ooe.at

Abteilungs-DW
Direktion | DW 11
Abteilung Recht | DW 22
Abteilung Finanzen | 20
Abteilung Förderungen | DW 24

Bereichsbetreuung: 
Mag.a Sandra Schrank | 0664 596 36 37
Gerhard Hoflehner | 0664 326 04 14

OÖ LAK Bildungsverein
T | 0732 600 273
M | bildungsverein@lak-ooe.at

Familienbeihilfe 
Die Höhe der Familienbeihilfe richtet sich 
nach dem Alter und der Anzahl der Kin-
der, für die Familienbeihilfe bezogen wird. 
Seit 1.1.2018 beträgt diese pro Monat:
Ab Geburt  ________________  114,00 €
Alter 3–9 Jahre  ____________  121,90 €
Alter 10–18 Jahre  __________  141,50 €
Alter ab 19 Jahre ___________  165,10 €
Erhöhung für ein erheblich  
behindertes Kind  __________  155,90 €
Der monatliche Gesamtbetrag an Fami-
lienbeihilfe erhöht sich durch die Ge-
schwisterstaffel für jedes Kind, wenn sie: 
für 2 Kinder gewährt wird,  
für jedes Kind um  ____________  7,10 €
für 3 Kinder gewährt wird,  
für jedes Kind um  ___________  17,40 €
für 4 Kinder gewährt wird,  
für jedes Kind um  ___________  26,50 €
für 5 Kinder gewährt wird,  
für jedes Kind um  ___________  32,00 € 
für 6 Kinder gewährt wird,  
für jedes Kind um  ___________  35,70 €
für 7 und mehr Kinder gewährt wird, für 
jedes Kind um ______________  52,00 €

Neben der Familienbeihilfe steht ein Kin-
derabsetzbetrag von monatlich 58,40 € je 
Kind zu. Für Kinder zwischen 6 und 15 Jah-
ren gibt es jeweils im September 100,00 € 
als Schulstartgeld. Die Auszahlung erfolgt 
jeweils gemeinsam mit der Familienbeihil-
fe ohne gesonderte Anträge.

Mehrkindzuschlag 

Den Mehrkindzuschlag können Eltern mit 
drei oder mehr Kindern erhalten. Er be-
trägt monatlich 20,00 € für das dritte und 
jedes weitere Kind. 
 » Achtung: Er muss für jedes Kalender-

jahr gesondert geltend gemacht werden 
und wird im Zuge der ANV ausgezahlt 
bzw. bei der Einkommensteuererklärung 
berücksichtigt. 

Einkommensgrenze
Das zu versteuernde Jahreseinkommen 
der Eltern darf 55.000,00 € nicht über-
steigen. Wenn keine steuerpflichtigen 
Einkünfte vorliegen, ist eine direkte Aus-
zahlung durch das Finanzamt möglich. 
Beim Mehrkindzuschlag können die Kin-
der aus einem Haushalt, wenn teilweise 
vom Vater und teilweise von der Mutter 
Familienbeihilfe bezogen wird, zusam-
mengerechnet werden. Die Eltern müs-
sen sich in dem Fall einigen, wer den 
Mehrkindzuschlag erhalten soll. 

Bewertung der Sachbezüge für 
Zwecke des Steuerabzugs und 
der Sozialversicherung

Wert der vollen freien Station
Wohnung, Beheizung, Beleuchtung, Ver-
pflegung  _____________  196,20 € mtl.
Wird die volle freie Station Familienange-
hörigen gewährt, erhöht sich diese:
– bei EhegattInnen/LebensgefährtInnen 

um 80 %
– für jedes Kind bis zum 6. LJ um 30 %
– für jedes nicht volljährige Kind über     

6 Jahren um 40 %
– jedes volljährige Kind um 80 %

Deputate in der Land- und Forst-
wirtschaft
Der Wert der Wohnungen, die Arbeiter-
Innen in der Land- und Forstwirtschaft 
kostenlos oder verbilligt zur Verfügung 
gestellt werden _____ 190,80 € jährlich. 
Für ständig in der Land- und Forstwirt-
schaft beschäftigte Angestellte gelten für 
das Grunddeputat (freie Wohnung, Be-
heizung, Beleuchtung) folgende monatli-
che Sachbezüge: 
Kategorie  Familien- Allein-
nach KV  erhalter  stehend
  I 60,31 € 30,52 €
  II und III  71,94 € 38,51 €
  IV und V  81,39 € 42,87 €
  VI  95,92 € 50,87 €
Werden nur einzelne Teile des Grundde-
putats gewährt, dann sind anzusetzen:
– Wohnung mit 40 %
– Heizung mit 50 %
– Beleuchtung mit 10 %

Privatnutzung des arbeitgeberei-
genen Kraftfahrzeugs (Kfz)
Für die Nutzung des arbeitgebereigenen 
Kfz für nicht beruflich veranlasste Fahrten 
einschließlich der Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte ist ein Sachbezug 
von 2 % der tatsächlichen Anschaffungs-
kosten (einschließlich USt und NoVA), 
max. jedoch monatl. 960,00 € anzusetzen. 
Für Kfz mit einem CO2-Emissionswert von 
nicht mehr als 141 Gramm/KM ist ein Sach-
bezug von 1,5 %, maximal 720,00 € monat-
lich, anzusetzen. Dabei gilt:
– Der CO2-Emissionswert von 141 Gramm/

KM gilt im KJ 2020 für erstmalig nach 
dem 31. März 2020 zugelassene Kfz und 
verringert sich beginnend ab dem KJ 
2021 bis zum KJ 2025 um jährl. 3 Gramm. 
Für die Ermittlung des Sachbezugs ist 
die CO2-Emissionswert-Grenze im KJ 
der erstmaligen Zulassung maßgeblich.

Kontakte 

www.lak-ooe.at
www.facebook.com/lakooe
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– Sofern für ein Kfz kein CO2-Emissions-
wert vorliegt, ist ein Sachbezug von 2 % 
anzuwenden.

– Für Kfz mit einem CO2-Emissionswert 
von 0 Gramm/KM ist ab dem KJ 2016 ein 
Sachbezugswert von Null anzusetzen.

Die Anschaffungskosten umfassen auch 
Kosten für Sonderausstattungen. Sonder-
ausstattungen, die selbstst. Wirtschafts-
güter darstellen, gehören nicht zu den An-
schaffungskosten. Beträgt die Fahrtstrecke 
für Privatfahrten nachweislich monatl. 
nicht mehr als 500 km (im Jahr 6.000 km), 
ist ein Sachbezug im Ausmaß des halben 
Sachbezugswerts anzusetzen. Unter-
schiedliche Fahrtstrecken in den einzelnen 
Lohnzahlungszeiträumen sind dabei unbe-
achtlich. Die Führung eines Fahrtenbuchs 
ist in diesem Fall unbedingt erforderlich.
Bei Gebraucht-Kfz sind für die Sachbe-
zugsbewertung der Listenpreis und die 
CO2-Emmissionswert-Grenze im Zeitpunkt 
der erstmaligen Zulassung des Fahrzeuges 
maßgebend. Sonderausstattungen blei-
ben dabei unberücksichtigt. Anstelle die-
ses Betrags können die nachgewiesenen 
tatsächlichen Anschaffungskosten (ein-
schließlich allfälliger Sonderausstattungen 
und Rabatte) des ersten Erwerbs des Kfz 
zu Grunde gelegt werden.
Bei geleasten Kfz ist der Sachbezugswert 
von jenen Anschaffungskosten zu berech-
nen, die der Berechnung der Leasingrate 
zu Grunde gelegt wurden.
Bei Vorführfahrzeugen sind die um 15 % 
erhöhten tatsächlichen Anschaffungskos-
ten (einschließlich Sonderausstattungen) 
zuzüglich Umsatzsteuer und Normver-
brauchsabgabe anzusetzen.
Kostenbeiträge der/des ArbeitnehmerIn  
mindern den Sachbezugswert. Bei einem 
einmaligen Kostenbeitrag ist dieser zuerst 
von den tatsächl. Anschaffungskosten ab-
zuziehen, davon der Sachbezugswert zu 
berechnen und dann erst der Maximalbe-
trag zu berücksichtigen. Bei einem lfd Kos-
tenbeitrag ist zuerst der Sachbezugswert 
von den tatsächl. Anschaffungskosten zu 
berechnen, davon ist der Kostenbeitrag 
abzuziehen und dann erst der Maximalbe-
trag zu berücksichtigen. Trägt die/der Ar-
beitnehmerIn die Treibstoffkosten selbst, 
so ist der Sachbezugswert nicht zu kürzen.

Privatnutzung eines arbeitgeber-
eigenen Kfz-Abstell- oder Gara-
genplatzes
Besteht für die/den ArbeitnehmerIn die 
Möglichkeit, das für die Fahrten Wohnung 
– Arbeitsstätte genutzte Kfz während der 
Arbeitszeit in Bereichen, die einer Park-
raumbewirtschaftung unterliegen, auf 

einem Abstell- oder Garagenplatz des Ar-
beitgebers zu parken, ist ein Sachbezug 
von monatlich 14,53 € anzusetzen. 

Privatnutzung eines arbeitgeber-
eigenen Handys (mit Freisprech-
einrichtung)
Für Mobiltelefone, die die/der Arbeit-
geberIn der/dem ArbeitnehmerIn zur 
dienstlichen Nutzung zur Verfügung 
stellt, ist kein Sachbezug anzusetzen, 
auch wenn fallweise damit Privatgesprä-
che geführt werden. Wird das Mobiltele-
fon jedoch in erheblichem Ausmaß privat 
genutzt, so wären die anteiligen tatsäch-
lichen Kosten als Sachbezug zuzurechnen 
(Achtung wegen Einzelgesprächsnach-
weis auf Telefonrechnung).

Zinsersparnis bei ArbeitgeberIn-
darlehen 
Die Zinsersparnis bei ArbeitgeberIndar-
lehen beträgt seit 2018 0,5 % des aus-
haftenden Kapitals. Die Zinsersparnis für 
ArbeitgeberIndarlehen bis 7.300,00 € ist 
weder SV-beitragspflichtig noch lohnsteu-
erpflichtig. Bei höheren Darlehen ist der 
Sachbezug für die Zinsersparnis nur für 
den übersteigenden Betrag anzusetzen.

Informationen zur Lohnsteuer

Tarifmodell
– Sieben Steuerstufen
– Einkommen bis 11.000 € bleiben steu-

erfrei
– Der Eingangssteuersatz für Einkom-

mensteile von 11.000 € bis 18.000 € pro 
Jahr beträgt seit 2020: 20 %.

– Erst ab einem jährlichen Einkommen von 
90.000 € fallen 50 % Steuer an

– ab 1 Million € beträgt der Steuersatz 55 %.

Geplante Steuerreform 2022
 » voraussichtliche Beschlussfassung im 

Jänner 2022
 » Mit 1.7.2022 soll die zweite Tarifstufe 

von 35 % auf 30 % und
 » mit 1.7.2023 die dritte Tarifstufe von 

42 % auf 40 % gesenkt werden.
Für das Kalenderjahr 2022 soll die Sen-
kung des Steuersatzes von 35 % auf 30 % 
wie folgt zu berücksichtigen sein:
Bei Lohnsteuerpflichtigen ist ab 1.1.2022 
ein Steuersatz von 32,5 % anzuwenden. 
Wurde für diese Lohnzahlungszeiträume 
der Steuersatz von 32,5 % noch nicht 
berücksichtigt, hat der Arbeitgeber eine 
Aufrollung so bald wie möglich, jedoch 
spätestens bis 31.5.2022 durchzuführen, 
sofern die technischen und organisatori-
schen Möglichkeiten dazu vorliegen.

Für das Kalenderjahr 2023 soll die Sen-
kung des Steuersatzes von 42 % auf 40 % 
wie folgt zu berücksichtigen sein:
Bei Lohnsteuerpflichtigen ist ab 1.1.2023 
ein Steuersatz von 41 % anzuwenden.

Absetzbeträge

AlleinverdienerIn-/Alleinerzieher-
Inabsetzbetrag

Gestaffelte Höhe (inkl. der Kinderzuschläge)

mit 1 Kind  ___________  494,00 € jährl.
mit 2 Kindern  ________  669,00 € jährl.
ab 3. Kind Erhöh. um jew. _ 220,00 € jährl.

Voraussetzungen für Alleinverdiener-
Innenabsetzbetrag:
Die Ehe/Lebensgemeinschaft muss mehr 
als sechs Monate im Jahr aufrecht sein. Für 
mind. ein Kind muss der Kinderabsetzbe-
trag für mehr als sechs Monate im Jahr zu-
stehen und die/der PartnerIn darf höchs-
tens Einkünfte von 6.000,00 € beziehen.
 » Achtung: Das Wochengeld (bzw. ver-

gleichbare Bezüge), eine Abfertigung und 
Einkünfte aus Kapitalvermögen sind in 
die Berechnung für die/den PartnerIn mit 
einzubeziehen. Nicht schädlich sind wei-
terhin Familienbeihilfe, Arbeitslosengeld, 
Karenzurlaubsgeld, Kinderbetreuungs-
geld, Notstandshilfe sowie Alimente. 
Voraussetzungen für Alleinerzieher- 
Innenabsetzbetrag:
Alleinerziehende sind Steuerpflichtige 
mit mind. einem Kind, die nicht mehr 
als sechs Monate im Kalenderjahr in ei-
ner Gemeinschaft mit einer/einem (Ehe)
PartnerIn leben und die für ihr Kind/ihre 
Kinder mehr als sechs Monate im Kalen-
derjahr den Kinderabsetzbetrag erhalten.

Kinderabsetzbetrag (KAB)
pro Kind  ______________  58,40 € mtl.

Auszahlung erfolgt gemeinsam mit der Fa-
milienbeihilfe. Für Kinder, die sich ständig 
im Ausland aufhalten, steht kein KAB zu.

Unterhaltsabsetzbetrag (UAB)
Einer/Einem Steuerpflichtigen steht für 
Kinder ein UAB zu, wenn die Kinder nicht 
dem gemeinsamen Haushalt angehören 
und für die weder ihr/ihm noch ihrem/
seinem von ihr/ihm nicht dauernd ge-
trenntlebenden (Ehe-) PartnerIn Famili-
enbeihilfe gewährt wird:
für das 1. Kind  __________  29,20 € mtl.
für das 2. Kind  __________  43,80 € mtl.
für jedes weitere Kind  ___  58,40 € mtl.

 » Voraussetzung: Leistung des gesetzli-
chen Unterhalts.
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PensionistInnenabsetzbetrag
Der PensionistInnenabsetzbetrag wird au-
tomatisch von der pensionsauszahlenden 
Stelle berücksichtigt. Bei Pensionsbezügen 
bis 17.000,00 € jährl. beträgt er 600,00 € 
 » ab 2022: Anhebung auf 825,00 € geplant

Für Pensionen zwischen 17.000,00 € 
und 25.000,00 € kommt es zu einer Ein-
schleifung. Bei höheren Pensionseinkünf-
ten steht kein Pensionistenabsetzbetrag 
mehr zu. Auch diese Grenzen für die Ein-
schleifregelung sollen erhöht werden. Die 
o.a. Beträge sollen bereits bei der Veran-
lagung für 2021 Berücksichtigung finden.

Erhöhter PensionistInnenabsetz-
betrag

 » Betrag: bis zu 964,00 € pro Jahr
 » ab 2022: Anhebung auf 1.214,00 € geplant

Voraussetzungen:
– mehr als sechs Monate im Jahr verhei-

ratet oder in eingetragener Partner-
schaft lebend und die Ehepartner oder 
eingetragenen Partner dürfen nicht 
dauernd getrennt leben

– die lfd. Pensionseinkünfte übersteigen 
im Kalenderjahr nicht 19.930,00 €

– Einkünfte der/des PartnerIn von höchs-
tens 2.200,00 € jährlich

– die/der Steuerpflichtige hat keinen An-
spruch auf den Alleinverdienerabsetz-
betrag. 

Dieser Absetzbetrag vermindert sich 
gleichmäßig einschleifend zwischen Pen-
sionseinkünften von 19.930,00 € und 
25.000,00 € auf null.
 » Achtung: Auch wenn die Begünstigun-

gen bereits während des Jahres durch die 
pensionsauszahlende Stelle berücksich-
tigt wurden (mittels Formular E30 bei der 
bezugsauszahlenden Stelle beantragen), 
sind diese auch bei der Arbeitnehmerver-
anlagung (Formular L1) zu beantragen. 
Andernfalls kommt es zu einer ungewoll-
ten Nachversteuerung.

Verkehrsabsetzbetrag (VAB)
Mit dem VAB wird ArbeitnehmerInnen der 
Aufwand für Fahrten zw. Wohnung und 
Arbeitsstätte pauschal abgegolten.
 » Betrag: bis zu 400,00 € pro Jahr. 

Er wird automatisch von der/vom Arbeit-
geberIn berücksichtigt. Bei GrenzgängerIn-
nen wird er erst bei der ANV abgezogen.

Zuschlag zum VAB
 » Betrag: bis zu 400,00 € pro Jahr
 » Anspruch: ArbeitnehmerInnen mit ei-

nem Einkommen von bis zu 21.500,00 € 
im Kalenderjahr. 
 » ab 2022: Anhebung diese Grenze (be-

reits für ANV 2021) auf 24.500,00 € geplant 

Ab der ANV 2020 erhöht sich der VAB um 
400,00 € (Zuschlag), wenn das Einkommen 
der/des Steuerpflichtigen 15.500,00 € 
im KJ nicht übersteigt. Diese Grenze soll 
ab 2022 (bereits für die Veranlagung 
für 2021) auf 650,00 € angehoben wer-
den. Der Zuschlag vermindert sich zwi-
schen Einkommen von 15.500,00 € und 
21.500,00 € gleichmäßig einschleifend 
auf null. Künftig sollen diese Grenzen auf 
16.000,00 € bis 24.500,00 € angehoben 
werden. Der Zuschlag zum VAB wird nur 
im Rahmen der ANV berücksichtigt. Bei 
Anspruch auf den Zuschlag zum VAB er-
höht sich auch die maximale SV-Rücker-
stattung um bis zu 400,00 €.

Erhöhter Verkehrsabsetzbetrag
Seit 2016 gilt bei Anspruch auf ein Pend-
lerpauschale, dass der VAB 690,00 € 
beträgt, wenn das Einkommen der/
des Steuerpflichtigen 12.200,00 € 
im KJ nicht übersteigt. Der erhöhte VAB 
vermindert sich zwischen Einkommen 
von 12.200,00 € und 13.000,00 € gleich-
mäßig einschleifend auf 400,00 €.

Negativsteuer für Niedrig- 
verdiener 
Bei niedrigen Einkommen kann es in fol-
genden Fällen zu einer Steuergutschrift 
in Form der Negativsteuer oder zu einer 
SV-Rückerstattung kommen:
– Ergibt sich eine Einkommensteuer un-

ter null, wird der AlleinverdienerInab-
setzbetrag oder der AlleinerzieherInab-
setzbetrag erstattet. 

– Besteht Anspruch auf den VAB und es 
ergibt sich eine Einkommensteuer un-
ter null, werden 50 % der SV-Beiträge, 
höchstens aber 400,00 € jährlich rücker-
stattet (SV-Rückerstattung), bei Anspruch 
auf ein Pendlerpauschale höchstens 
500,00 €. Ab 2022 soll für Arbeitneh-
merInnen im Rahmen der ANV eine hö-
here SV-Rückerstattung möglich sein: bis 
zu 55 % der SV-Beiträge können erstattet 
werden und der SV-Bonus wird von bis-
her 400,00 € auf 650,00 € angehoben.

– Die höheren Beträge sollen bereits ab 
der Veranlagung für das KJ 2021 gelten.

– Ergibt sich bei PensionistInnen eine Ein-
kommensteuer unter null, werden 75 % 
der SV-Bbeiträge, höchstens 300,00 € 
jährl. rückerstattet. Die Rückerstattung 
vermindert sich um die steuerfreie Aus-
gleichszulage, erfolgt im Wege der ANV 
und ist mit der Einkommensteuer unter 
null begrenzt.

– Im Rahmen der ANV sollen künftig bei 
der SV-Rückerstattung bis zu 80 % der 
SV-Beiträge bzw. max. 550,00 € erstat-
tet werden können.

– Auch für PensionistInnen sollen die hö-
heren Beträge ab der Veranlagung für 
das KJ 2021 gelten.

Antragslose Arbeitnehmer- 
veranlagung (ANV)
Im Sinne einer Serviceoptimierung für 
die jährl. ANV wird vom Finanzamt eine 
antragslose ANV durchgeführt. Betrof-
fen sind SteuerzahlerInnen, die bis Juni 
keine ANV für das vorangegangene Ver-
anlagungsjahr abgegeben haben. Auf 
diese Weise wird zu viel einbehaltene 
Lohnsteuer automatisch refundiert oder 
ein AlleinverdienerIn-/AlleinerzieherInab-
setzbetrag oder SV-Beiträge erstattet.

Voraussetzungen
– bis Ende Juni wurde keine ANV für das 

Vorjahr eingereicht 
– das Finanzamt kann aus der Aktenlage an-

nehmen, dass im Vorjahr nur lohnsteuer-
pflichtige Einkünfte bezogen worden sind

– die Veranlagung führt zu einer Steuer-
gutschrift und

– aufgrund der Aktenlage nicht anzuneh-
men ist, dass auch noch Werbungskos-
ten, Sonderausgaben, außergewöhnliche 
Belastungen oder Absetzbeträge (zB Un-
terhaltsabsetzbetrag, Alleinverdiener-/
Alleinerzieherabsetzbetrag) geltend ge-
macht werden.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen 
für eine antragslose ANV für das Vor-
jahr erhält man in der 2. Jahreshälf-
te ein Infoschreiben vom Finanzamt. 
Nach Bekanntgabe der Kontodaten bzw. 
Ausstellung des Bescheids erfolgt die 
Steuergutschrift automatisch. Man kann 
auf die antragslose ANV auch verzich-
ten, zB weil noch andere Abzugsposten 
berücksichtigt werden sollen. Wurde be-
reits einmal eine antragslose ANV durch-
geführt, erhält man den Bescheid aus 
der antragslosen ANV ohne vorheriges 
Schreiben. Auch nach einer antragslosen 
ANV kann jederzeit ein Antrag auf ANV 
gestellt werden.

Werbungskosten 

Werbungskosten stehen im Gegensatz zu 
den Sonderausgaben immer im Zusam-
menhang mit der beruflichen Tätigkeit, 
sind also beruflich veranlasst.

Beispiele
SV-Beiträge, AK/LAK-Umlage, Gewerk-
schaftsbeiträge, Betriebsratsumlagen, 
Pendlerpauschalen, typische Arbeitsklei-
dung, Arbeitsmittel (zB Computer, Inter-
net), Arbeitszimmer, Ausbildungskosten, 
Fortbildungskosten, Umschulungskosten, Al
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doppelte Haushaltsführung, Fachliteratur, 
Familienheimfahrten, Kosten für Fahrten 
im Interesse des Dienstes, Reisekosten, 
Studienreisen, Telefonkosten, Umzugs-
kosten bei beruflicher Veranlassung.

Werbungskostenpauschale
Ein Sockelbetrag von 132,00 € jährlich 
wird bei allen DienstnehmerInnen auto-
matisch berücksichtigt.

Pendlerpauschale (PP)
Kleines PP
Wenn die Benützung eines öffentlichen 
Verkehrsmittels möglich und zumutbar 
ist, beträgt das PP bei einer einfachen 
Fahrtstrecke von 
20 – 40 km __________ 696,00 € jährlich
40 – 60 km ________ 1.356,00 € jährlich
über 60 km ______ 2.016,00w € jährlich

Großes PP
Wenn die Benützung des öffentlichen 
Verkehrsmittels zumindest auf der halben 
Wegstrecke nicht möglich oder zumutbar 
ist, beträgt das PP bei einer einfachen 
Wegstrecke von
2 – 20 km ___________ 372,00 € jährlich
20 – 40 km ________ 1.476,00 € jährlich
40 – 60 km ________ 2.568,00 € jährlich
über 60 km _______ 3.672,00 € jährlich

Unzumutbarkeit liegt vor
– wenn zumindest für die Hälfte der Ent-

fernung zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte kein öffentliches Verkehrs-
mittel zur Verfügung steht.

– wenn im Behindertenpass eine Eintra-
gung über die Unzumutbarkeit der Be-
nützung öffentlicher Verkehrsmittel er-
folgt ist oder ein Ausweis gemäß § 29b 
StVO vorliegt bzw. eine Befreiung von 
der Kraftfahrzeugsteuer wegen Behin-
derung vorliegt.

– bei mehr als 120 Minuten Zeitdauer 
für die einfache Wegstrecke zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte.

– beträgt die Zeitdauer für die einfache 
Wegstrecke 60 Minuten, ist die Benüt-
zung eines öffentl. Verkehrsmittels je-
denfalls zumutbar. Bei einer Zeitdauer 
zwischen 60 und 120 Minuten ist auf die 
entfernungsabhängige Höchstdauer ab-
zustellen. Diese beträgt 60 Minuten zu-
züglich einer Minute pro Kilometer der 
einfachen Strecke zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte, max. jedoch 120 Mi-
nuten. Wird die Höchstdauer überschrit-
ten, ist die Benützung eines öffentl. Ver-
kehrsmittels jedenfalls unzumutbar.

Bei der Wegstrecke ist die schnellste Ver-
bindung mit dem öffentl. Verkehrsmittel 

und eine optimale Kombination mit dem 
Individualverkehr (zB Park and Ride) zu un-
terstellen. Es ist jedoch nicht von Bedeu-
tung, ob tatsächlich ein PKW benützt wird 
oder die schnellste Verbindung genützt 
wird. Beantragung des PP direkt bei der/
beim ArbeitgeberIn oder bei der ANV.

Teilzeitbeschäftigte
Wird die Wegstrecke Wohnung – Arbeits-
stätte an 4 bis 7 Tagen im Monat zurück-
gelegt, steht 1/3 der PP zu, bei 8 bis 10 
Tagen 2/3 und ab 11 Tagen die volle PP.

Pendlerrechner
Auf der Website des Finanzministeriums 
ist der Pendlerrechner online zu finden:
https://pendlerrechner.bmf.gv.at
Dieser berechnet die Entfernung zwi-
schen Wohnung – Arbeitsstätte bzw. 
ob die Benützung des öffentlichen Ver-
kehrsmittels zumutbar ist. Das Ergebnis 
des Pendlerrechners ist für die/den Ar-
beitgeberIn verbindlich. Bei Nutzung des 
Firmen-PKW für Fahrten Wohnung – Ar-
beitsstätte steht keine PP zu.

Pendlereuro
Zusätzlich zur PP steht ein Pendlereuro 
zu. Der Pendlereuro errechnet sich nach 
der Wegstrecke Wohnung – Arbeitsstätte 
und vermindert als Absetzbetrag direkt 
die Lohnsteuer. Er beträgt jährlich zwei 
Euro pro Kilometer der einfachen Fahrt-
strecke Wohnung – Arbeitsstätte, unab-
hängig davon, ob das große oder kleine 
PP zusteht. Ist das PP zu aliquotieren, ist 
auch der Pendlereuro zu aliquotieren.

Werbungskostenpauschalen für 
bestimmte Berufsgruppen

Einzelne Berufsgruppen (zB FörsterIn-
nen, BerufsjägerInnen im Revierdienst 
und ForstarbeiterInnen) haben eigene 
Pauschalien zur steuerlichen Berücksich-
tigung ihrer Aufwände. Beantragung nur 
im Rahmen der ANV.

Arbeitszimmer
Sehr strenger Maßstab für steuerliche 
Anerkennung: Ein im Wohnungsverband 
gelegenes Arbeitszimmer muss den Mit-
telpunkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Tätigkeit bilden, weiter nach 
der Art der Tätigkeit unbedingt notwen-
dig sein und der Raum muss (nahezu) 
ausschließlich für die berufliche Tätigkeit 
benutzt werden. 

Steuerl. Homeoffice-Regelungen
AN können ab dem Veranlagungsjahr 
2021 Kosten bis zu 300,00 € für ergono-
misches Mobiliar (zB Drehstuhl, Schreib-
tisch oder Beleuchtung) über die ANV 

absetzen. Voraussetzung dafür ist, dass 
der AN mindestens 26 Tage im Jahr im 
Homeoffice arbeitet.
Ein Teilbetrag von maximal 150,00 € kann 
schon rückwirkend für das Jahr 2020 
geltend gemacht werden. In diesem Fall 
vermindert sich im Jahr 2021 der Höchst-
betrag von 300,00 € um den bereits für 
das Jahr 2020 geltend gemachten Anteil. 
Das heißt, dass für die Jahre 2020 und 
2021 gemeinsam maximal 300,00 € für 
ergonomisches Mobiliar geltend gemacht 
werden können.
Zahlungen der/des ArbeitgeberIn zur 
Abgeltung von Mehrkosten der Arbeit-
nehmerInnen im Homeoffice werden ab 
dem Jahr 2021 bis zu 300,00 € pro Jahr 
– maximal 3,00 € pro Tag für höchstens 
100 Homeoffice-Tage – nicht versteuert.
Wird durch die/den ArbeitgeberIn we-
niger als der Höchstbetrag ausbezahlt – 
bleibt also die Zuwendung unter 3,00 € 
pro Homeoffice-Tag – kann die Differenz 
in der ANV als Werbungskosten geltend 
gemacht werden. 
 » Voraussetzungen:

– Es werden keine Ausgaben für ein steu-
erlich anerkanntes Arbeitszimmer be-
rücksichtigt. Die Anzahl der Homeoffice-
Tage und wie viel die/der ArbeitgeberIn 
an Homeoffice-Pauschale unversteuert 
leistet, kann die/der ArbeitnehmerIn 
auf dem Lohnzettel nachlesen.

– Eine Homeoffice-Vereinbarung zwi-
schen ArbeitgeberIn und Arbeitneh-
merIn. Die Regelungen sind vorerst bis 
zum Jahr 2023 befristet.

Fortbildungskosten
Verbesserung der Kenntnisse und Fähig-
keiten im ausgeübten Beruf, jedenfalls 
abzugsfähig. 

Ausbildungskosten
Zur Erlangung von Kenntnissen, die eine 
Berufsausübung ermöglichen. Abzugsfä-
hig nur dann, wenn ein Zusammenhang 
mit der konkreten beruflichen Tätigkeit 
gegeben ist. Auch Kosten eines Universi-
tätsstudiums sind absetzbar. 

Umschulungsmaßnahmen
Sind dann abzugsfähig, wenn sie derart 
umfassend sind, dass sie einen Einstieg 
in eine neue berufliche Tätigkeit ermög-
lichen (zB AMS-Umschulungen, Arbeits-
stiftungen).

Beruflich veranlasste Fahrten
Kilometergelder
Wenn Fahrten im beruflichen Interesse 
anfallen und von der/vom Arbeitgeber-
In keine Ersätze oder Ersätze unter dem 
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amtlichen Kilometergeld-Satz von derzeit 
0,42 € pro Kilometer geleistet werden, 
können die nachgewiesenen Kosten oder 
das amtliche Kilometergeld bis max. für 
30.000 km als Werbungskosten geltend 
gemacht werden. 

Taggelder
Wenn ArbeitnehmerInnen nach einem 
Kollektivvertrag oder einer anderen lohn-
gestaltenden Vorschrift Anspruch auf 
Taggeld haben, sind diese im Rahmen der 
Zwölftelregelung grundsätzlich steuerfrei 
(2,20 € pro Stunde, wenn über 3 Stunden 
Dauer 26,40 € für mehr als 12 Stunden). 
Zahlt die/der ArbeitgeberIn ein geringeres 
Taggeld und liegt eine steuerliche Dienst-
reise vor, kann der Differenzbetrag als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden. 

Außergewöhnliche Belastungen 
Sind Ausgaben, denen sich die/der Steu-
erpflichtige aus tatsächlichen, rechtlichen 
oder sittlichen Gründen nicht entziehen 
kann, also zwangsläufig und außerge-
wöhnlich sind. Sie werden in der Regel 
ohne Höchstgrenze anerkannt, allerdings 
wird bis auf einige Sonderfälle ein Selbst-
behalt abgezogen, der einkommensab-
hängig ist. Selbstbehalte fallen nicht an 
bei Aufwendungen für Behinderungen, 
bei Katastrophenschäden und bei aus-
wärtiger Ausbildung der Kinder. 

Beispiele
– Krankheitskosten (sämtl. Ausgaben im Zu-

sammenhang mit der Gesundheit, auch 
Zahnersatz, Brillen, Rezeptgebühr, etc.) 

– Begräbniskosten, wenn nicht durch 
Nachlass gedeckt: 5.000 € für Begräb-
nis, zusätzlich 5.000 € für Grabstein

– auswärtige Berufsausbildung der Kinder 
– eigene Behinderung, Behinderung der/

des (Ehe-)PartnerIn oder der Kinder 
– Katastrophenschäden 
– Haushaltshilfe in besonderen Fällen 
– Kinderbetreuungskosten

Sonderausgaben (SA)
 » Achtung: Seit 2016 Abschaffung der 

Topf-Sonderausgaben (zB Personenver-
sicherungen, Wohnraumschaffung und 
-sanierung). 
 » Bitte beachten: Diese können letztma-

lig für die ANV 2020 abgesetzt werden, 
wenn der Vertragsabschluss bzw. Baube-
ginn vor dem 1.1.2016 liegen.

Geplante Neuregelung ab 2022 
Ausgaben für die thermisch-energetische 
Sanierung von Gebäuden und Ausgaben für 
den Ersatz eines fossilen Heizungssystems 
durch ein klimafreundliches Heizungssys-

tem (zB Solarnutzung, Fernwärme) sollen 
als Sonderausgaben absetzbar sein. Die 
Abzugsfähigkeit soll allerdings nur dann ge-
geben sein, wenn die getätigten Ausgaben 
einen Betrag von 4.000,00 € (im Falle einer 
thermisch-energetischen Sanierung) bzw. 
2.000,00 € (bei Austausch eines fossilen 
Heizungssystems) übersteigen. Die Abzugs-
fähigkeit soll zudem an eine Förderungs-
auszahlung gem. dem 3. Abschnitt des Um-
weltförderungsgesetzes geknüpft sein.
Diese Sonderausgaben sollen nur im 
Wege eines Pauschalbetrags berücksich-
tigt werden. Wurde eine betraglich ausrei-
chend hohe Ausgabe getätigt, für die eine 
Förderung des Bundes ausbezahlt wur-
de, soll im Kalenderjahr der Auszahlung 
der Förderung und in den folgenden vier 
Kalenderjahren ohne Antrag oder weite-
ren Nachweis jeweils ein Pauschbetrag 
von 800,00 € (im Falle einer thermisch-
energetischen Sanierung) bzw. 400,00 € 
(bei Austausch eines fossilen Heizungs-
systems) als Sonderausgabe berücksich-
tigt werden. Es werden somit über fünf 
Jahre verteilt insgesamt 4.000,00 € bzw. 
2.000,00 € berücksichtigt. 
Die Regelung soll erstmals für das Jahr 
2022 gelten, sofern die gewährten Förde-
rungen in der zweiten Jahreshälfte aus-
bezahlt werden und das Förderansuchen 
nach dem 31. 3. 2022 eingebracht wurde.

Automatische Berücksichtigung 
bestimmter Sonderausgaben (SA)

Bestimmte SA führen seit 2017 automa-
tisch zu einer Steuergutschrift:
– Beiträge an Kirchen und Religionsge-

meinschaften
– Spenden iSd §18 Abs 1 Z 7 EStG
– Beiträge für freiwillige Weiterversiche-

rung einschließlich des Nachkaufes von 
Versicherungszeiten

Die Empfängerorganisationen haben dem 
Finanzamt diese Zahlungen mitzuteilen 
und werden vom Finanzamt bei der Ver-
anlagung automatisch berücksichtigt.

Abzugsfähigkeit von Spenden
Spenden an bestimmte mildtätige Verei-
ne und Einrichtungen, die Entwicklungs- 
oder Katastrophenhilfe betreiben oder 
für solche Zwecke Spenden sammeln, 
sind steuerlich als Sonderausgaben ab-
setzbar. Zum Nachweis der Spendenzah-
lung wird von der Spendenorganisation 
eine Bestätigung über die geleisteten 
Spenden ausgestellt. 
Neben den bereits bisher begünstigten 
humanitären Organisationen können 
Spenden an Umwelt-, Natur- und Arten-

schutzorganisationen und genehmigte 
Tierheime abgesetzt werden. Auch Spen-
den an freiwillige Feuerwehren und die 
Landesfeuerwehrverbände sind begüns-
tigt. Bei Privatpersonen werden nur Geld-
spenden anerkannt. 
 » Obergrenze der Abzugsfähigkeit: 10 % 

des Vorjahreseinkommens. 

Familienbonus Plus (FB+)
Der FB+ ist ein Steuerabsetzbetrag, der die 
Steuerlast direkt um bis zu 1.500,00 € pro 
Kind und Jahr reduziert. Der FB+ steht zu, 
so lange für das Kind Familienbeihilfe be-
zogen wird. Nach dem 18. Geburtstag re-
duziert sich der FB+ auf 500,00 € jährlich, 
wenn für dieses Kind weiterhin Familien-
beihilfe bezogen wird. Geringverdienende 
Alleinerziehende bzw. Alleinverdienende, 
die keine oder eine geringe Steuer be-
zahlen, erhalten einen Kindermehrbetrag 
in Höhe von max. 250,00 € pro Kind und 
Jahr. Der FB+ wirkt ab dem ersten Steuer-  
euro. Voll ausgeschöpft wird er ab einem 
monatlichen Bruttoeinkommen von ca. 
1.700,00 € (bei einem Kind). 
Erhöhung Juli 2022
Der FB+ soll ab Juli 2022 auf 2.000,00 € 
pro Jahr (bzw. 166,68 € pro Monat) und 
Kind erhöht werden. Für Kinder ab 18 
Jahren soll der FB+ auf 650,00 € pro Jahr 
(bzw. 54,18 € pro Monat) erhöht werden. 
Dazu ist eine stufenweise Erhöhung des 
Kindermehrbetrags von 250,00 € auf 
350,00 € pro Kind und Jahr für die ANV 
2022 und auf 450,00 € pro Kind und Jahr 
ab der ANV 2023 geplant.

Wie kann man den FB+ in An-
spruch nehmen?

Die Berücksichtigung erfolgt wahlweise 
schon lfd. bei der Lohnverrechnung durch 
die/den ArbeitgeberIn oder über die ANV. 
Bei einer Berücksichtigung des FB+ über 
die Lohnverrechnung ist dies beim Ar-
beitgeber mit dem Formular E30 zu bean-
tragen. Die Beantragung erfolgt mit dem 
Formular L1 und Beilage L1k.

Wie kann der FB+ unter (Ehe-)
PartnerInnen aufgeteilt werden?

Bei (Ehe-)PartnerInnenn kann der FB+ 
aufgeteilt werden. Dh: eine Person kann 
entweder den vollen FB+ iHv 1.500,00 € 
(bzw. 500,00 €) für das jeweilige Kind be-
ziehen od. der Betrag wird zwischen den 
(Ehe-)PartnerInnen aufgeteilt (750,00 € / 
750,00 € bzw. 250,00 € / 250,00 €).

Steht auch für Kinder im Ausland 
der FB+ zu?

Der FB+ steht für Kinder im Ausland zu. 
Für Kinder im EU/EWR-Raum bzw. der Al
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Schweiz wird der FB+ indexiert (erhöht 
oder vermindert) und damit an das Preis-
niveau des Wohnsitzstaates angepasst. 
Für Kinder in Drittstaaten (außerhalb des 
EU/EWR-Raums od. Schweiz) gibt es kei-
nen FB+. 
Die gleiche Regelung zur Indexierung gilt 
seit 2019 auch für die Familienbeihilfe, 
den Kinderabsetzbetrag, den Alleinver-
diener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag 
sowie den Unterhaltsabsetzbetrag.

Wie viel bekommen geringverdie-
nende/nicht steuerzahlende Eltern?

Alleinverdienende und Alleinerziehende 
mit einem geringen Einkommen, die we-
nig bzw. keine Lohn- oder Einkommen-
steuer zahlen, erhalten einen Kinder-
mehrbetrag in Höhe von bis zu 250,00 € 
jährlich pro Kind.
Der Kindermehrbetrag steht zu, wenn:
– Anspruch auf den Alleinverdiener- oder 

Alleinerzieherabsetzbetrag besteht
– für das Kind mehr als sechs Monate im 

Jahr der Kinderabsetzbetrag zusteht
– die Einkommensteuer vor Berücksich-

tigung aller Absetzbeträge weniger als 
250,00 € pro Kind beträgt

Wird mindestens 11 Monate (330 Tage) 
Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Min-
destsicherung oder eine Leistung aus der 
Grundversorgung bezogen, steht der Kin-
dermehrbetrag nicht zu.
Der Kindermehrbetrag muss nicht bean-
tragt werden. Falls er zusteht, wird er bei 
der Arbeitnehmerveranlagung automa-
tisch berücksichtigt.
Geplante Erhöhung
Stufenweise Erhöhung von 250,00 € auf 
350,00 € pro Kind und Jahr für die ANV 
2022 und auf 450,00 € pro Kind und Jahr 
ab der ANV 2023.
Der Anspruch auf den Kindermehrbetrag 
soll künftig ausgeweitet werden: 
Bisher hatten nur Personen Anspruch, 
denen der Alleinerzieher- oder der Allein-
verdienerabsetzbetrag zustand. Er soll 
künftig auch dann zustehen, wenn eine 
(Ehe)Partnerschaft vorliegt, bei der beide 
PartnerInnen Einkünfte erzielen und die 
darauf entfallende Tarifsteuer jeweils we-
niger als 450,00 € beträgt. Dann soll der 
Kindermehrbetrag einmal, und zwar der/
dem Familienbeihilfenberechtigten zu-
stehen (ab der ANV 2022).

Wie wird der FB+ bei getrenntle-
benden Eltern aufgeteilt?

Der FB+ steht auch für Kinder von ge-
trenntlebenden Eltern zu. In diesem Fall 
können ihn die/der Familienbeihilfebe-
rechtigte in Anspruch nehmen. Auch hier 

kann er aufgeteilt werden. Dh: eine Per-
son kann entweder den vollen FB+ von 
1.500 € (bzw. 500 €) für das jeweilige Kind 
beziehen oder der Betrag wird zwischen 
getrenntlebenden (Ehe-)Partnern aufge-
teilt (750 € / 750 € bzw. 250 € / 250 €).

Gibt es eine Regelung für Fälle, in 
denen bisher hohe Kinderbetreu-
ungskosten angefallen sind?

Bei getrenntlebenden PartnerInnen gibt 
es die Situation, dass ein Elternteil (ne-
ben dem Unterhalt) bis zum 10. LJ des 
Kindes überwiegend für die Kosten der 
Kinderbetreuung aufkommt. Während 
einer Übergangsfrist von drei Jahren 
gilt eine ergänzende Aufteilungsvarian-
te: Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis 
1.350 € /150 €. Die Kinderbetreuungs-
kosten müssen aber mind. 1.000 € im 
Jahr betragen. 

Welche Regelung besteht für ge-
trenntlebende Eltern mit Unter-
haltsverpflichtung? 

Eine/Ein Unterhaltsverpflichtete kann 
den FB+ nur für die Anzahl der Monate 
beanspruchen, für die sie/er den Un-
terhalt voll zahlt und ein Unterhaltsab-
setzbetrag zusteht. Wird kein Unterhalt 
bezahlt, steht auch kein FB+ zu. Die/Der 
andere PartnerIn erhält in diesem Fall 
den vollen FB+.

Wie wirkt sich die Regelung auf 
Menschen mit Behinderung aus? 

Eltern steht für Kinder mit Behinderung, 
für die Familienbeihilfe bezogen wird (un-
abhängig vom Alter der Kinder), auch der 
entsprechende FB+ zu.

Covid-19-Prämien
Zulagen und Bonuszahlungen, die auf-
grund der COVID-19-Krise zusätzlich ge-
leistet wurden, waren im Kalenderjahr 
2020 bis 3.000,00 Euro steuerfrei. Es 
musste sich dabei um zusätzliche Zahlun-
gen handeln, die ausschließlich zu diesem 
Zweck geleistet wurden und üblicherwei-
se bisher nicht gewährt wurden. Sie er-
höhten nicht das Jahressechstel gemäß  
§ 67 Abs. 2 und wurden nicht auf das Jah-
ressechstel angerechnet.
Der Gesetzgeber hat nunmehr beschlos-
sen, dass derartige Zulagen und Bonus-
zahlungen wiederum steuerfrei gezahlt 
werden dürfen, wenn sie bis Februar 
2022 für das Jahr 2021 geleistet wurden.

Befreiungssätze für Rundfunk-, 
Fernseh- und Telefongebühr
1 Person  _______________  1.154,15 €
2 Personen  _____________  1.820,80 €
Absetzbetrag für jede 
weitere Person  ____________  178,08 €
Das Haushaltsnettoeinkommen darf den 
gesetzlich vorgeschriebenen Befreiungs-
richtsatz nicht überschreiten.

Arbeitslosenversicherungsbei-
trag bei Niedrigeinkommen
Brutto- AIV-Beitrag-
einkommen DN-Anteil
bis 1.828,00 € _________________ 0 %
über 1.828,00 bis 1.994,00 € _____ 1 %
über 1.994,00 bis 2.161,00 € _____ 2 %
über 2.161,00 €  _______________ 3 %

Kinderbetreuungsgeld und ALG-
Bezug für Nebenerwerbsland-
wirte
Landwirtschaftl. Einheitswert bis höchs-
tens ___________________16.195,00 €

Kinderbetreuungsgeld (KBG)

KBG täglich
kürzeste Bezugsdauer: 365 Tage (456 
Tage bei Teilung mit Partner) ____ 33,88 €
längste Bezugsdauer: 851 Tage (1.063 
Tage bei Teilung mit Partner) ____ 14,53 €
Einkommensabhängiges KBG mit 
max. 14 Monaten Bezugsdauer (da-
von mind. 2 Monate der Partner) idHv 
80 % des letzten Nettoeinkommens 
_______  mind. 33,88 € bis max. 66,00 €.

Einkommensermittlung
Die Zuverdienstgrenze stellt auf die Ein-
künfte desjenigen Elternteils ab, der KBG 
bezieht. Es ist also nicht das Familienein-
kommen bzw. das Einkommen des (Ehe-)
Partners maßgeblich. Die Zuverdienst-
grenze für das Kalenderjahr 2022 beträgt 
60 % des letzten Einkommens (indivi-
dueller Grenzbetrag) oder 16.200,00 € 
(absoluter Grenzbetrag). Hinsichtlich des 
einkommensabhängigen Kinderbetreu-
ungsgeldes ist nur ein Zuverdienst von 
7.300,00 € möglich.

Beihilfe zum KBG
BezieherInnen einer Pauschalvariante 
können max. für 1 Jahr ab Antragstellung 
eine Beihilfe zum KBG in der Höhe von 
täglich 6,06 € beziehen. Die Zuverdienst-
grenze beträgt für die/den AntragstellerIn 
jährlich 7.300,00 €, für die/den PartnerIn 
16.200,00 €.
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Wochengeld
Die Höhe des Wochengelds wird vom 
Nettoarbeitsverdienst der letzten drei 
Kalendermonate vor dem Eintritt des 
Mutterschutzes berechnet. Dieser Ar-
beitsverdienst ist – je nach Ausmaß der ge-
bührenden Sonderzahlungen – um 14 Pro-
zent, um 17 Prozent oder um 21 Prozent zu 
erhöhen. Vom erhöhten Nettoarbeitslohn 
ist der Tagesdurchschnitt zu errechnen, 
der als tägliches Wochengeld gebührt.

Selbstversicherten geringfügig beschäf-
tigten Dienstnehmerinnen gebührt gem. 
§ 162 Abs 3a ASVG generell ein tägliches 
Wochengeld von derzeit  _______ 9,78 €

Familienzeitbonus/Papamonat

Für die Dauer der Familienzeit/des Pa-
pamonats erhält der Vater bei Erfüllung 
der weiteren Anspruchsvoraussetzungen 
einen Familienzeitbonus. Dieser beträgt 
22,60 € täglich. 

Höhe des Familienzeitbonus je nach An-
spruchsdauer:
28 Tage: __________________ 632,80 €
29 Tage: __________________  655,40 €
30 Tage: __________________  678,00 €
31 Tage: __________________  700,60 €

Konkurrenzklausel 
Die Vereinbarung einer Konkurrenzklau-
sel ist ua unwirksam, wenn sie im Rah-
men eines Dienstverhältnisses getroffen 
wird, bei dem das für den letzten Monat 
des Dienstverhältnisses gebührende Ent-
gelt (ohne SZ) das 20-fache der Höchst-
beitragsgrundlage nicht übersteigt (§ 36 
Abs. 2 AngG, § 2 AVRAG). 

Monatsentgeltgrenzen im Jahr 2022 für 
Vereinbarungen:

ab 29.12.2015 ____ 3.780,00 € (exkl. SZ) 
zw. 17.3.2006 und 28.12.2015 
________________  3.213,00 € (inkl. SZ)
bis zum 16.3.2006   keine Entgeltgrenze

Höchstbeitragsgrundlage ASVG
täglich ___________________ 189,00 €
monatlich _______________5.670,00 €
Sonderzahlungen/Jahr _____11.340,00 €

Höchstbeitragsgrundlage mtl. für 
freie DN ohne SZ

ASVG, GSVG, BSVG Kranken- und Pensi-
onsversicherung __________6.615,00 €

Rezeptgebühr

ab 1.1.2022 _________________ 6,65 €

Grenzbeträge für die Befreiung 
von der Rezeptgebühr ab 1.1.2022

Personen, deren monatliche Nettoein-
künfte nicht übersteigen:
Alleinstehende  ___________1.030,49 €
Ehepaare/LebensgefährtIn  __1.625,71 €

Personen, die infolge von Leiden oder Ge-
brechen überdurchschnittliche Ausgaben 
nachweisen (chronisch Kranke), sofern 
die monatlichen Nettoeinkünfte folgende 
Beträge nicht übersteigen
Alleinstehende  ___________1.185,06 €
Ehepaare/LebensgefährtIn __1.869,57 €

Die Grenzbeträge erhöhen sich für jedes 
Kind um 159,00 €. Leben im Familienver-
band des Versicherten Personen mit eige-
nem Einkommen, so ist dieses zu berück-
sichtigen. 
Für PensionsbezieherInnen mit einem 
Ausgedinge gilt eine Sonderregelung (ab-
weichende Grenzbeträge).

E-Card 

Service-Entgelt für 2023 ______ 12,95 €

Wird jeweils im November von der/dem 
ArbeitgeberIn eingehoben, wenn zum 
Stichtag 15. November d.J. ein Kranken-
versicherungsschutz nach dem ASVG 
besteht.

Spitalsaufenthalt, Kur und Reha

Spital
Kostenbeitrag ___________ 13,00 € tgl.
– an max. 25 Tagen pro Kalenderjahr
– ab dem 26. Tag entfällt der Kostenbei-

trag
Ausnahmen:
– Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
– Mütter bei Geburt eines Kindes
– Personen, die ein Organ spenden
– Personen, die von der Rezeptgebühr 

befreit sind
– SonderklassepatientInnen

Wird ein Kind im Spital stationär aufge-
nommen, zahlt der begleitende Elternteil 
einen täglich Kostenbeitrag von 5,10 €. 
Kostenbeitrag für mitversicherte Angehö-
rige: zw. 22,30 € und 24,70 € an max. 28 
Tagen pro Kalenderjahr. Ab dem 29. Tag 
entfällt der Kostenbeitrag.

Kur, medizinische Rehabilitation
Grenzbetrag für die Befreiung von Zuzah-
lungen  __________________  1.030,49€

Höhe der Zuzahlung pro Verpflegstag
mtl. Bruttoeinkommen von:
1.030,35€ bis 1.611,87 €  ______  9,09 €
1.611,88 € bis 2.193,26 €  _____  15,58 €
über 2.193,26 €  ____________  22,08 €

Die Zuzahlungen bei Maßnahmen der Re-
habilitation sind höchstens für 28 Tage im 
Kalenderjahr zu leisten.

Pensionsversicherung

Erhöhung der Pensionen ab 
1.1.2022

– bis zu 1.000,00 € mtl.   3,0 %
– von 1.000,01 € bis 1.300,00 € mtl. linear 

absinkend von   3,0 % bis 1,8 %
– ab 1.300,01 € mtl.  1,8 %
– Kinderzuschuss zu bestehenden 

Pensionen je Kind   29,07 €
– Höchstbemessungsgrundlage (auf Basis 

der „besten 34 Jahre“)   4.658,77 €
– Bemessungsgrundlage für Zeiten der 

Kindererziehung ASVG, GSVG, BSVG    
  1.422,08 €

– Richtsatz Ausgleichszulage (§§ 293 
ASVG, 141 BSVG) für alleinstehende 
PensionistInnen   1.030,49 €

Nachkauf von Schul- und Studien-
zeiten

Für jeden Ersatzmonat des Besuchs einer 
mittleren, höheren Schule oder Hoch-
schule (ohne allfälligen Risikozuschlag)  
_______________________  1.292,76 €

Richtsätze – Ausgleichszulage
Vorzeitige Alterspension, Alterspension, 
Korridor-, Schwerarbeitspension, Invali-
ditäts-/BU Pension:
Alleinstehende ____________1.030,49 €
Ehepaare ________________1.625,71 €
Witwen-/Witwerpension, hinterbliebene 
eingetragene Partner ______ 1.030,49€

Waisenpensionen bis 24. Lebensjahr:
Halbwaisen _______________ 379,02 €
Vollwaisen ________________ 569,11 €

Waisenpensionen ab 24. Lebensjahr:
Halbwaisen _______________ 673,53 €
Vollwaisen _______________1.030,49 €

Erhöhung für jedes Kind (außer bei Be-
ziehern einer Witwen-/Witwerpension) 
dessen Nettoeinkommen 379,02 € nicht 
erreicht __________________ 159,00 € Al
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Unfallversicherung

Versehrtengeld für SchülerInnen 
und StudentInnen (§ 212 Abs. 3 
ASVG)

20 v.H. bis unter 30 v.H ______ 747,46 €
30 v.H. bis unter 40 v.H _____1.625,89 €
40 v.H ___________________ 3.001,31€
und für je weitere 10 v.H _____ 750,18 €

Bemessungsgrundlage für Bauern 
(§ 181 Abs. 2 ASVG)

Schwerversehrten-, Witwen-, Witwerren-
ten ____________________13.681,22 €

in allen übrigen Fällen ______6.840,09 €

Bemessungsgrundlage für Schüler- 
Innen und StudentInnen (§ 181b 
ASVG)

nach dem 15. bis Vollendung des 18. Le-
bensjahres ______________10.766,84 €
nach dem 18. bis Vollendung des 24. Le-
bensjahres ______________ 14.357,18€
nach Vollendung des 24. Lebensjahres 
_______________________21.535,36 €

Freiwillige Selbstversicherungen

Beiträge zur freiwilligen Selbstversi-
cherung in der Krankenversicherung

niedrigste Beitragsgrundlage  _  858,00 € 
niedrigster Beitrag  __________  64,78 €
höchste Beitragsgrundlage  _  6.151,20 €
höchster Beitrag  ___________  464,42 €

Geringfügig Beschäftigte (§ 19 a 
ASVG)

Pauschalbetrag Kranken- und Pensions-
versicherung  _______________ 68,59 €

Beiträge zur freiwilligen Weiter-
versicherung in der Pensionsversi-
cherung für die Zeiten der Pflege 
eines nahen Angehörigen ab Pfle-
gestufe 3 (§ 17 ASVG)

niedrigste Beitragsgrundlage  _  890,70 €
niedrigster Beitrag  _________  203,08 €
höchste Beitragsgrundlage  _  6.615,00 €
höchster Beitrag  __________  1.508,22€

Selbstversicherung für pflegende 
Angehörige in der Pensionsversi-
cherung (§ 18b ASVG)

Beitragsgrundlage _________2.027,75 €

Die Beiträge werden zur Gänze aus Mit-
teln des Bundes getragen. Für den Versi-
cherten entstehen keine Kosten.

Selbstversicherung in der Pensi-
onsversicherung ohne vorange-
gangene Pflichtversicherung

niedrigste Beitragsgrundlage  _  890,70 € 
niedrigster Beitrag  _________  203,08€
höchste Beitragsgrundlage  _  3.307,50 €
höchster Beitrag  ___________  754,11 €

Mehrfachbeschäftigte ASVG
Rückforderungsmöglichkeit hinsichtlich 
Pensions- und Krankenversicherungs-
beitrag (bei Überschreiten der Höchst-
beitragsgrundlage 50 % des DN- und DG 
Pensionsversicherungs-/Krankenversiche-
rungsbeitrages.
Frist:  __________ 31.1. des Folgejahres

Geringfügigkeitsgrenze 
monatlich (ASVG) __________ 485,85 €

Anpassungsfaktor
Der aufgrund des § 108 Abs. 5 ASVG er-
mittelte Anpassungsfaktor für das Kalen-
derjahr 2022 beträgt ___________1,018

Aufwertungszahl
Die aufgrund des § 108 Abs. 2 ASVG er-
mittelte Aufwertungszahl für das Kalen-
derjahr 2022 beträgt ___________1,021

Pflegegeld nach dem Bundes-
pflegegeldgesetz

Stufe 1  __________________  165,40 €
Stufe 2  __________________  305,00 €
Stufe 3  __________________  475,20 €
Stufe 4  __________________  712,70 €
Stufe 5  __________________  968,10 €
Stufe 6  ________________  1.351,80 €
Stufe 7  ________________  1.776,50 €

Kostenanteil Heilbehelfe 

für Heilbehelfe und Hilfsmittel  
mindestens ________________ 37,80 €
für Sehbehelfe mindestens ___ 113,40 €

Für Kinder, die das 15. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, und schwerbe-
hinderte Kinder sowie für Personen, die 
wegen besonderer sozialer Schutzbedürf-
tigkeit von der Rezeptgebühr befreit sind, 
gibt es keine Kostenbeteiligung.

Mindestsicherung

Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts 
und des Wohnbedarfs. 2022 werden die 

Leistungen der Sozialhilfe (Richtsätze) 12x 
im Jahr (monatlich) ausbezahlt.

Richtsätze und Zuschläge gem. § 7 
Oö. SOHAG

Alleinstehende/Alleinerziehende 
_________________________ 977,94 €

Volljährige Personen im gemeinsamen 
Haushalt:
pro Person ________________ 684,56 €
ab der dritten leistungs- 
berechtigten Person ________ 440,07 €

Für in Haushaltsgemeinschaft lebende 
unterhaltsberechtigte minderjährige Per-
sonen, für die ein Anspruch auf Familien-
beihilfe besteht:
bei einer minderj. Person ____  244,49 €
bei zwei minderj. Personen 
pro Person  _______________  195,59 €
bei drei minderj. Personen  
pro Person  _______________  146,69 €
bei vier minderj. Personen  
pro Person  _______________  122,24 €
bei fünf oder mehr minderj. 
Personen pro Person  _______  117,35€

Zuschlag für alleinerziehende Personen
für die erste minderjährige Person 
_________________________  117,35 €
für die zweite minderjährige Person 
  _________________________  88,01 €
für die dritte minderjährige Person 
  _________________________  58,68 €
für jede weitere minderjährige Person 
  _________________________  29,34 €

Zuschlag für voll- und minderjährige Per-
sonen mit Behinderung ______ 176,03 €
Deckelungsbetrag gem. § 8 Oö. SOHAG  
  _______________________1.711,40 €
Vermögensfreibetrag gem. § 16 Oö.       
SOHAG  _________________5.867,64 €

Mindeststandards bei Alten- und 
Pflegeheimunterbringung bzw. 
Unterbringung in einem Wohn-
heim für Menschen mit Beein-
trächtigungen

Richtsatz für volljährige Personen, die 
in stationären Einrichtungen unterge-
bracht sind zur Deckung persönlicher 
Bedürfnisse  ______________ 156,47 €



10 verlässlich, kompetent – deine Landarbeiterkammer

Al
le

 A
ng

ab
en

 o
hn

e 
G

ew
äh

r. 
Irr

tü
m

er
 u

nd
 z

w
isc

he
nz

ei
tli

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.

Klimabonusgesetz 

Um die Belastung durch die CO2-Beprei-
sung für die Bevölkerung auszugleichen, 
sollen die Einnahmen aus der CO2-Beprei-
sung rückvergütet werden. Der regionale 
Klimabonus wird an jede natürliche Per-
son, die zumindest mehr als 183 Tage im 
Kalenderjahr ihren Hauptwohnsitz in Ös-
terreich gehabt hat, ausbezahlt. Für Perso-
nen, die Familienbeihilfe beziehen und das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, wird der Klimabonus an die/den Be-
zieherIn der Familienbeihilfe ausbezahlt.
Der Klimabonus besteht aus einem So-
ckelbetrag und einem Regionalausgleich. 
Der Sockelbetrag wird im Jahr 2022 
100,00 € für jede Erwachsene/jeden Er-
wachsenen und 50,00 € für Minderjähri-
ge betragen.
Entsprechend der Erreichbarkeit mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln und der lokal 
vorhandenen technischen und sozialen 
Infrastruktur werden die österreichi-
schen Gemeinden in 4 Kategorien einge-
teilt. Abhängig von dieser Einstufung der 
Hauptwohnsitzgemeinde wird ein Regio-
nalausgleich von 0,00 € bis 100,00 € für 
das Kalenderjahr 2022 gewährt. Für Men-
schen mit Behinderungen wird fiktiv an-
genommen, dass sich ihr Hauptwohnsitz 
in einer Gemeinde der Kategorie IV befin-
det und daher der höchste Regionalaus-
gleich gewährt. Für Minderjährige wird 
der Regionalausgleich zu 50 % gewährt.
Die Gesamthöhe des Klimabonus für das 
Jahr 2022 stellt sich je nach Klassifikation 
der Wohnsitzgemeinde wie folgt dar:
Klassifikation Bonus
I. Urbane Zentren mit höchst- 
rangiger ÖV-Erschließung _______100 €
II. Urbane Zentren mit zumindest  
guter ÖV-Erschließung __________133 €
III. Zentren sowie deren Umland mit  
zumindest (guter) Basiserschließung 
  ___________________________167 €
IV. Ländliche Gemeinden mit  
höchstens Basiserschließung _____200 €

Der regionale Klimabonus soll vom Bun-
desministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Tech-
nologie administriert werden und laufend 
an die Einnahmen aus den Treibhausgas-
emissionen angepasst werden.

Neues MitarbeiterInnen- 
Beteiligungsmodell 

Um die Partizipation von MitarbeiterIn-
nen am Erfolg des Unternehmens at-
traktiver zu machen, soll ab 2022 eine 
Begünstigung für MitarbeiterInnen-Ge-
winnbeteiligungen eingeführt werden, 
analog der Begünstigung für die Beteili-
gung von MitarbeiterInnen am Kapital ei-
nes Unternehmens. Die Begünstigung soll 
pro ArbeitnehmerIn jährlich maximal bis 
zu 3.000,00 € betragen.

Steuerfreiheit besteht jedoch nur Inso-
weit, als die Summe der jährlich gewähr-
ten Gewinnbeteiligungen das unterneh-
mensrechtliche Ergebnis vor Zinsen und 
Steuern (EBIT) der im letzten Kalender-
jahr endenden Wirtschaftsjahre nicht 
übersteigt. Insoweit die jeweils maßgeb-
liche Grenze überschritten wird, ist die 
Zuwendung steuerpflichtig. Bei einer 
allfälligen Überschreitung des Höchstbe-
trages haftet der Arbeitgeber hinsichtlich 
der Lohnsteuer, die auf den zu Unrecht 
steuerfrei belassenen Teil der Zuwendung 
entfällt.

Voraussetzungen
 » Die Gewinnbeteiligung wird allen Mit-

arbeiterInnen oder bestimmten Gruppen 
von ArbeitnehmerInnen gewährt

 » die Zahlung erfolgt nicht aufgrund ei-
ner lohngestaltenden Vorschrift gemäß 
§ 68 Abs 5 Z 1 bis Z 6 EstG und

 » die Gewinnbeteiligung wird nicht an-
stelle des bisher gezahlten Arbeitslohns 
oder einer üblichen Lohnerhöhung ge-
leistet.

Geringwertige  
Wirtschaftsgüter 

Die betragliche Grenze für die Sofort-
abschreibung von geringwertigen Wirt-
schaftsgütern von derzeit 800,00 € soll 
erneut angehoben werden.
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
von Wirtschaftsgütern sollen künftig bis 
zu einem Betrag von maximal 1.000,00 € 
sofort als Betriebsausgabe bzw. als Wer-
bungskosten abgesetzt werden können. 
Die Erhöhung soll erstmalig im Rahmen 
der ANV für 2023 in Anspruch genommen 
werden können.

Besteuerung von  
Kryptowährungen 

Ab dem 1.3.2022 soll eine systematische 
Eingliederung von Gewinnen aus Kryp-
towährungen unter die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen erfolgen. 

Die Einkünfte aus Kryptowährungen sol-
len laufende Einkünfte aus Kryptowäh-
rungen („Früchte“) und Einkünfte aus re-
alisierten Wertsteigerungen umfassen. 

Einkünfte aus Kryptowährungen sollen 
dem besonderen Steuersatz von 27,5 % 
unterliegen.

Änderung des ElAbgG  
mit Ausweitung der Befreiung 
von der Eigenstromsteuer 

Zur Stärkung des Ausbaus der Strom-
gewinnung aus erneuerbaren Energie-
quellen soll ab 1.7.2022 für selbst herge-
stellte und genutzte elektrische Energie, 
soweit sie aus einer erneuerbaren Ener-
giequelle stammt und noch nicht befreit 
ist, keine Elektrizitätsabgabe anfallen. 

Die bestehende Beschränkung auf 
25.000 kWh pro Jahr soll zudem gestri-
chen werden.

Geplante Neue Werte
Förderungen und  

Beihilfen
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Kammerdarlehen

Mitglieder können – unter bestimmten 
Voraussetzungen – für zB Wohnraum-
beschaffung, Wohnungseinrichtung, 
für Gesundheits- und Bildungsmaß-
nahmen uvm. zinsenlose Darlehen bis 
zu einer Höhe von 15.000,00 € bean-
tragen.

Übersicht der Darlehenshöhen
 Darlehens- mind. mtl.  Anzahl
 höhe € Rückzahlung € Raten
 3.600,00 75,00 48
 4.800,00 100,00 48
 6.000,00 125,00 48
 7.500,00 150,00 50
 10.000,00 156,25 64
 12.000,00 150,00 8012.000,00 150,00 80
 15.000,00 156,25 96 15.000,00 156,25 96

Offenlegung nach §24 und §25 Medien- sowie §5 eCommerce-Gesetz

Medieninhaberin|Herausgeberin|Eigentümerin: Kammer der Arbeiter 
und Angestellten in der Land- und Forstwirtschaft für OÖ | Scharitzerstra-
ße 9 | 4020 Linz | 0732 65 63 81 | office@lak-ooe.at | www.lak-ooe.at
Vertretungsbefugtes Organ: Präsident Gerhard Leutgeb
Redaktions- und Anzeigenleitung: Maria Gabriel, MSc  
0732 656 381-26 | maria.gabriel@lak-ooe.at
Hersteller, Verlags-/Herstellungsort: Kontext Druckerei GmbH, Linz
Blattlinie: Die „Kammer Aktuell“ ist die informative Zeitung für die 
DienstnehmerInnen in der OÖ Land- und Forstwirtschaft. Aktuelle In-
formationen, rechtliche Fachartikel, Kollektivverträge, Förderungen, 
Neues und Änderungen aus dem Arbeits- und Sozialversicherungs-
recht, gesetzliche Neuerungen, Informationen aus den OÖ Betrieben, 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten & vieles mehr. 
Aufsichtsbehörde: Landesregierung Oberösterreich

Copyright: © OÖ Landarbeiterkammer, 2022. 
Alle Rechte vorbehalten. Eine Verwendung von Texten und/oder Bildern 
bedarf der schriftl. Zustimmung der OÖ LAK. Die Rechte einzelner Bei-
träge und Bildwerke liegen bei den jeweiligen AutorInnen und Fotograf- 
Innen. Für diese Ausgabe wurden Bilder von Pixabay verwendet.
Respekt: Die Texte der OÖ LAK sollen niemanden in irgendeiner Form 
diskriminieren. Sämtliche Personenbezeichnungen und Formulierun-
gen gelten selbstverständlich – sofern nicht ohnedies unterschieden 
wird – sowohl für Frauen und Männer.
Hinweis DSGVO: Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um Ihnen 
diese Zeitung zu senden (berechtigtes Interesse). Wenn Sie die Zeitung 
nicht mehr erhalten wollen, teilen Sie uns das bitte mit (Widerspruchs-
recht). Ihre Daten erhalten wir auf gesetzlicher Basis von der Sozialver-
sicherung (Herkunft der Daten). Weitere Informationen finden Sie auf 
www.landarbeiterkammer.at/ooe/datenschutz/

Impressum

Förderungen und  
Beihilfen

NEU: Aufstockung des  
Familienzeitbonus (Papamonat) 
um 330,00 € 

zur wirtschaftlichen oder sozia-
len Unterstützung

zur eigenen beruflichen Aus- 
und Weiterbildung

zur schulischen Ausbildung der 
Kinder (ab dem 10. Schuljahr)

Lehrlingsförderung

Fachbuchaktion
 » bis zu 50 % des Kaufpreises pro 

berufsbezogenem Fachbuch, Daten-
träger oder e-Book (max. 50,00 € 
pro Exemplar)

 » max. 5 Bücher, Datenträger oder 
e-Books pro Kalenderjahr

Förderungen und  
Beihilfen

Ehrungen

ArbeiterInnen und Angestellte werden 
für 25, 35 oder 45 Beschäftigungsjahre 
in der Land- und Forstwirtschaft feier-
lich geehrt.

Nähere Informationen

Für weitere Fragen steht Ihnen Rose-
marie Jachs unter Tel: 0732 65 63 81 
— DW 24 oder Ihre Bereichsbetreu-
ung Mag.a Sandra Schrank, Tel: 0664 
596 36 37 und Gerhard Hoflehner, Tel: 
0664 326 04 14 gerne zur Verfügung.

Alle Antragsformulare zu den Förde-
rungen stehen als Download auf unse-
rer Webseite bereit:
https://www.lak-ooe.at/download/
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OÖ Landarbeiterkammer, 4010 Linz, Postfach 178

Bereichsbetreuung Bezirk Freistadt | KR Friedrich Gattringer
0664 405 04 55 | lfbooe@aon.at

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 15:00 – 17:00 Uhr Café-Pension Hubertus

Bereichsbetreuung OÖ-OST | Gerhard Hoflehner
0664 326 04 14 | 07223 843 02 | gerhard.hoflehner@lak-ooe.at

Bereichsbetreuung OÖ-West | Mag.a Sandra Schrank
0664 596 36 37 | sandra.schrank@lak-ooe.at

Präsident | Gerhard Leutgeb
0676 8808 4560 | praesident.leutgeb@lak-ooe.at

Sprechtage nach Vereinbarung

Andorf: Jeden 1. Donnerstag im Monat 11:00 – 12:00 Uhr Gasthaus Bauböck
Bad Goisern: Jeden 1. Dienstag im Monat 14:30 – 15:00 Uhr ÖBF Forstb. Inneres Salzkammergut
Braunau: Jeden 2. Donnerstag im Monat 11:00 – 12:00 Uhr LK Braunau 
Ebensee: Jeden 1. Dienstag im Monat 13:00 – 14:00 Uhr ÖBF Forsttechnik Steinkogl
Eferding: Jeden 2. Dienstag im Monat 09:00 – 10:00 Uhr Gasthaus Kreuzmayr 
Ohlsdorf: Jeden 1. Dienstag im Monat  11:00 – 12:00 Uhr Gasthaus Kirchenwirt
Ried i. I.: Jeden Donnerstag 08:00 – 10:00 Uhr LK Ried Schärding 
Vöcklabruck: Jeden 1. Montag im Monat 11:00 – 12:00 Uhr LK Gmunden Vöcklabruck 
Zell/Pram: Jeden 2. Dienstag im Monat 17:00 – 18:00 Uhr Gasthaus Wohlmuth (März – Oktober)

Adlwang: Jeden Mittwoch 13:00 – 16:00 Uhr LK Kirchdorf Steyr
Grein:  Jeden 1. Mittwoch im Monat 09:00 – 11.00 Uhr Gasthaus Zur Traube
Kirchdorf: Jeden 1. Montag im Monat 16:00 – 17:00 Uhr Gasthaus Rettenbacher
Perg: Jeden 2. Dienstag im Monat 12:30 – 13:30 Uhr Gasthaus Schachner
Rohrbach: Jeden 2. Montag im Monat 10:00 – 11:00 Uhr Landgasthof Dorfner
Wels: Jeden 1. Dienstag im Monat 14:30 – 15:30 Uhr Haus der Landwirtschaft
Weyer: Jeden 2. Mittwoch im Monat 10:00 – 11:00 Uhr Gasthaus Broscha
Windischgarsten: Jeden 1. Montag im Monat 14:30 – 15:30 Uhr Gasthaus Kemmetmüller

OÖ Landarbeiterkammer
Scharitzerstraße 9 | 4020 Linz 
0732 65 63 81-0 | Fax DW 29 
office@lak-ooe.at

Gedruckt nach der Richtlinie des  
Österreichischen Umweltzeichens 
 „Druckerzeugnisse“,  
Kontext Druckerei GmbH, UW-Nr. 1236

www.lak-ooe.at

www.facebook.com/lakooe


